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Antrag des Instrumentalvereins St. Marien Straeten e.V. auf Anerkennung als 
Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) 
 
Kurze sachliche Darstellung und Begründung: 
 
Der Instrumentalverein St. Marien Straeten e.V. hat per E-Mail am 30.01.2022 für 
seine Jugendabteilung die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe beantragt.  
 
Der Instrumentalverein betreibt seit Jahrzehnten eine intensive Jugendarbeit im 
musikalischen Bereich. Neben einer guten musikalischen Ausbildung in den 
Jugendorchestern „IVS Minis“ und „IVS Music-Kids“ fördert der Instrumentalverein 
durch verschiedene Projekte wie Kindertraummusik und Angebote des gemeinsamen 
Erlebens in der Freizeit die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen unabhängig 
von deren Intelligenz, Kulturkreis, Wahrnehmungsdefiziten und Beeinträchtigungen. 
Die musische Früh- und Jugendförderung ist elementarer Bestandteil des 
Vereinslebens und hat als kultureller Baustein einen hohen gesellschaftlichen 
Stellenwert für die Integration von Kindern und Jugendlichen.  
 
Damit die Jugendabteilung im Verein eine größere Eigenständigkeit und damit einen 
größeren Stellenwert erfährt, begehrt der Instrumentalverein St. Marien Straeten e.V. 
die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. Da die 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 75 SGB VIII für die Anerkennung erfüllt sind und 
der Verein mehr als drei Jahre im Bereich der Jugendhilfe tätig ist, besteht gemäß 
§ 75 Abs. 2 SGB VIII ein Anspruch auf Anerkennung als freier Träger der 
Jugendhilfe. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Instrumentalverein St. Marien Straeten e.V. – Jugendabteilung – wird gemäß 
§ 75 SGB VIII i. V. m. § 25 Abs. 1 AG-KJHG NW als Träger der freien Jugendhilfe 
anerkannt. 
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